
Auszug aus der Niederschrift der Unfallkommission zu dem Ortstermin in der 
Oskar-Jäger-Straße / Vogelsanger Straße (Ehrenfeld) vom 15.04.2013 
 
 
Oskar-Jäger-Str. 192 / Einfahrt Thyssen-Krupp (Ehrenfeld), tödlicher VU vom 
09.04.2013; 16.55 Uhr 
 
Am 09.04.2013 wurde eine 29jährige Radfahrerin, die den Radweg der Oskar-Jäger-
Straße befuhr, von einem Lkw erfasst, der von der Oskar-Jäger-Straße auf das Be-
triebsgelände der Firma Thyssen-Krupp abbiegen wollte. Die Radfahrerin verstarb 
noch an der Unfallstelle. Dieser Unfall stand im Zusammenhang mit dem „toten Win-
kel“. 
 
Aufgrund dieses Unfalls wurde die Örtlichkeit am 15.04.2013 durch Vertreter der Un-
fallkommission (Polizei: Herr Simons, Herr Schulze-Schwanebrügger, Herr Diegel 
und zwei Hospitantinnen, 66: Frau Foxius, Herr Colmer, Frau Bongenberg) besich-
tigt. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Radfahrer vom begleitenden Radweg vor der 
Zufahrt zum Betriebsgelände zwar auf die Fahrbahn geführt werden sollen, es fehlt 
jedoch der Pfosten mit dem Zeichen 237 (Radweg) der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) und dem Zusatz „Radweg Ende“. Weiterhin ist die Rotmarkierung ist durch-
brochen und damit nicht eindeutig. Grundsätzlich ist diese Führung zwar auch in der 
jetzigen Form nachvollziehbar, doch wurde beobachtet, dass nur vereinzelt Radfah-
rer auf die Fahrbahn wechseln, sondern vielmehr über den Gehwegbereich bzw. das 
Betriebsgelände fahren.  
 
Um die Führung hier für die Radfahrer sicherer zu gestalten, wurden verschiedene 
Lösungsansätze diskutiert. Seitens der Polizei wurde vorgeschlagen, den begleiten-
den Radweg in Richtung Leyendecker Str. fortzuführen. In diesem Fall wäre der 
Radweg auf dem Seitenbereich zu markieren und um die Lichtsignalanlage (LSA) 
herum zu führen – bzw. ggf. der LSA-Mast zu versetzen. Zusätzlich wäre der Bord-
stein im Bereich der Oskar-Jäger-Straße / Vogelsanger Straße abzusenken und die 
Sinkkästen anzupassen. 
 
Die Vertreter von 66 schlugen vor, den Fahrradfahrer unmittelbar hinter dem neu ge-
pflasterten Radweg im Bereich Oskar-Jäger-Straße / Lichtstraße auf die Fahrbahn zu 
führen und hier den beleitenden Radweg zu beenden. Zumindest ein Teil der Rad-
wegeinfärbung sollte hier abgefräst werden, um Irritationen hinsichtlich der Führung 
zu vermeiden, weiterhin sollen auf dem bisherigen Radweg Abstellanlagen installiert 
werden, um die Aufhebung zusätzlich zu unterstreichen. Die Führung auf der Fahr-
bahn wird dann in Richtung Vogelsanger Str. durch Fahrradpiktogramme verdeutlich. 
Die Abteilung Verkehrsplanung; Radverkehrswesen (661/5) prüft weiterhin, ob im 
Bereich der Ausfahrt zur Oskar-Jäger-Straße und im Bereich Oskar-Jäger-Straße / 
Vogelsanger Straße ebenfalls ein Schutzstreifen – oder alternativ weitere Pikto-
gramme markiert werden können.  
 
Nach Diskussion der beiden Varianten entschied sich die UK für die Führung des 
Radverkehrs auf der Fahrbahn, wobei diese Entscheidung auch durch die zukünfti-
gen Planungen – die ein Gesamtkonzept von Schutzstreifen für die Oskar-Jäger-
Straße vorsehen -– unterstützt wurde. Zur sofortigen Verdeutlichung der Führung der 
Radfahrer über die Fahrbahn wurde bereits ein neuer Verkehrszeichen-Pfosten mit 
den Zeichen 237 (Radweg) der StVO und dem Zusatz „Radweg Ende“ an der alten 



Stelle installiert. 661/5 erstellt eine Planung hinsichtlich der Schleusen und der 
Schutzstreifen, Sobald dieser vorliegt, ersetzt die Bauausführung des Bezirkes 4 
(662/5) im Zuge der Umgestaltung ebenfalls den rot eingefärbten Asphalt hinter der 
Lichtstraße durch Gehwegplatten und passt die Bordsteine entsprechend an. 

 
Im Zuge einer Ortsbesichtigung, die durch die BV 4 gewünscht wurde, wurden sei-
tens dieser Vertretung noch verschiedene Vorschläge an die Unfallkommission he-
rangetragen. So wurde darauf hingewiesen, dass die Sicht auf den Radweg, der kurz 
nach der Ladezone auf die Fahrbahn geführt wird, häufig durch parkende Lkw kom-
plett unterbunden wird. Hier wurde angeregt, die letzten zwei Stellplätze durch Poller 
aufzuheben, damit die Sicht auf den Radweg gewährleistet wird. Ebenfalls wurde 
vorgeschlagen, ein Zeichen 101 (Allgemeine Gefahrenstelle) der StVO mit dem Zu-
satz „Lagerzufahrt“ (oder ähnlichem) zu installieren. Die Abteilung StVO-
Anordnungen / Baustellenmanagement (662/21) wurde zu diesen Vorschlägen um 
Prüfung und Entscheidung in eigener Zuständigkeit gebeten. Am 25.06.2013 teilte 
662/21 zu diesen Punkten mit, dass eine Erhöhung der Verkehrssicherheit zuguns-
ten der Radfahrer nur durch die Führung dieser Verkehrsgruppe über die Fahrbahn 
erfolgen könne. Die seitens der BV 4 vorgeschlagenen Maßnahmen wurden daher 
verworfen. 

 
Im Hinblick auf die Führung der Radfahrer mittels eines Schutzstreifens wiesen die 
Vertreter der BV darauf hin, dass hier eine Roteinfärbung nach dem Muster des 
Schutzstreifens auf der Venloer Straße gewünscht werde. 661/5 wird darum gebeten, 
über diesen Vorschlag bei der Planung der neuen Radwegführung mit zu entschei-
den und die BV zu unterrichten.  
 


